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1. Vorbemerkung 

 
Im vorliegenden Bericht „Kinderschutz und 

Hilfen zur Erziehung: Ergebnisse zur Um-

setzung des § 8a SGB VIII in der Praxis 

der Jugendämter in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2016“ werden zum siebten Mal die 

zentralen Befunde zu Gefährdungsein-

schätzungen gemäß § 8a SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz ausgewertet und umfas-

send dargestellt. Die Daten zur Umset-

zung des § 8a SGB VIII in der Praxis der 

Jugendämter werden im Rahmen des 

rheinland-pfälzischen Projektes „Quali-

tätsentwicklung durch Berichtswesen“ seit 

2010 erhoben und sowohl auf Landes- wie 

auch auf kommunaler Ebene in Form von 

Jugendamtsprofilen aufbereitet und kom-

mentiert.  

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen“ wird bereits seit 2002 in 

Kooperation des Landes und der rhein-

land-pfälzischen Jugendämter durchge-

führt. Es verfolgt das Ziel, für alle Kommu-

nen in Rheinland-Pfalz vergleichbare Da-

ten zu Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe zu erheben und auszuwerten. 

Dadurch soll einerseits die Jugendhilfe-

planung in den Landkreisen und den kreis-

freien sowie großen kreisangehörigen 

Städten befördert werden, andererseits 

wird eine empirische Fundierung der fach-

lichen und fachpolitischen Diskussion in-

tendiert. Seit dem Jahr 2002 existiert somit 

eine valide Datenbasis für den Bereich der 

Hilfen zur Erziehung. 2010 wurde die Er-

hebung in Rheinland-Pfalz auf Wunsch 

der beteiligten Jugendämter um die Do-

kumentation der Gefährdungsmeldungen 

nach § 8a SGB VIII erweitert, noch ehe die 

Erhebung landesweit gesetzlich verpflich-

tend wurde. 

Seit 2012 erfolgt die bundesweite Erhe-

bung der Gefährdungseinschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII, in die die rheinland-

pfälzische Erhebung integriert worden ist. 

Die bundesweite Erhebung geht auf das 

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schut-

zes von Kindern und Jugendlichen (Bun-

deskinderschutzgesetz) zurück, welches 

zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist. 

Seit 2012 werden demnach auch im Rah-

men einer bundesweiten Pflichtstatistik 

Daten zu Gefährdungseinschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII von allen Jugendäm-

tern in Deutschland dokumentiert. Nach 

wie vor werden im rheinland-pfälzischen 

Kontext zusätzliche Variablen erhoben 

und ausgewertet, die zum Beispiel Aussa-

gen zur Lebenssituation der Familien und 

zu Verfahren im Jugendamt in Folge einer 

Meldung ermöglichen, über die die Bun-

desstatistik aktuell keine Aussagen ma-

chen kann. 

Eine systematische Wissensbasis über 

das Meldeverhalten der Bevölkerung, die 

Lebenssituation der Familien sowie den 

Umgang mit Gefährdungsmeldungen bzw. 

-einschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

durch die Fachkräfte im Allgemeinen So-

zialen Dienst kann als wichtige Vorausset-

zung gesehen werden, um die Praxis der 

Jugendämter in diesem bisher wenig eva-
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luierten Aufgabenbereich beschreiben und 

weiterentwickeln zu können.  

Seit 2002 konnten im Rahmen des Pro-

jekts Berichtswesen zwischen den rhein-

land-pfälzischen Jugendämtern, dem zu-

ständigen Ministerium und dem Landesju-

gendamt Arbeitsstrukturen aufgebaut wer-

den, im Rahmen derer Befunde gemein-

sam besprochen und dialogorientierte 

Transferstrategien in Politik und Fachpra-

xis geplant und umgesetzt werden kön-

nen. Dabei ermöglicht die vorliegende 

Evaluation der Gefährdungseinschätzun-

gen gem. § 8a SGB VIII eine planvolle und 

systematische Weiterentwicklung der Kin-

derschutzarbeit unter Berücksichtigung 

sachlicher Begründungszusammenhänge. 

Mit den Ergebnissen der „§ 8a-Statistik“ 

2016 in Rheinland-Pfalz können inzwi-

schen Zeitreihen aus sieben Zeitpunkten 

gebildet werden. Insgesamt zeigen auch 

die Daten für das Jahr 2016 im Vergleich 

zu den Erhebungsjahren seit 2010 viele 

Parallelen in den Ergebnissen.  

Deutlich wird für 2016: 

 Ergebnis der Gefährdungsein-

schätzung: Von einem „überzoge-

nen“ Meldeverhalten kann 2016 

nicht gesprochen werden: In fast 

drei Viertel der Fälle (73,6 %) ver-

birgt sich hinter einer Meldung ein 

tatsächlicher Hilfebedarf, lediglich 

26,4 % der Einschätzungen führen 

zu dem Ergebnis, dass weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein 

Hilfebedarf vorliegen. Bei den Mel-

dungen mit Hilfebedarf wird bei 

17 % eine akute, bei 23,6 % eine 

latente Kindeswohlgefährdung 

festgestellt. Bei einem Drittel der 

Familien (33,0 %) liegt ein Hilfebe-

darf vor, ohne dass eine Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wird. 

Hier zeigt sich, dass Gefähr-

dungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII auch als Zugangstor 

zu unterstützenden Leistungen für 

Kinder und Familien werden kön-

nen, unabhängig davon, ob eine 

(akute) Gefährdungslage vorliegt 

oder nicht.  

 Umfang der Meldungen: Im Jahr 

2016 wurde für insgesamt 6.691 

Kinder und Jugendliche eine Ge-

fährdungseinschätzung gem. 

§ 8a SGB VIII vorgenommen, d.h. 

die Gesamtzahl der Fälle ist im 

Vergleich zum Vorjahr um 12 % 

gestiegen. Bezogen auf alle Kinder 

und Jugendlichen unter 18 Jahren 

ergibt sich ein Eckwert von 10,8 

pro 1.000 Minderjährige. Damit 

wird deutlich, dass es sich bei Kin-

derschutzverdachtsmeldungen al-

lein quantitativ um eine nicht mehr 

zu vernachlässigende Größe han-

delt. Etwa ein Prozent aller Kinder 

und Jugendlichen unter 18 Jahren 

in Rheinland-Pfalz ist 2016 von ei-

ner Gefährdungsmeldung bzw. -

einschätzung betroffen. 

 Tätigwerden und fachliche Schritte 

der Fachkräfte: Unabhängig von 

der abschließenden Einschätzung 
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durch die Fachkräfte zieht jede 

Meldung ein aufwendiges Verfah-

ren nach sich, bei dem abgeklärt 

werden muss, ob und in welcher 

Weise Schutz- bzw. Hilfebedarf 

vorhanden ist und wie die notwen-

digen und geeigneten Unterstüt-

zungsmaßnahmen aussehen kön-

nen. Allein 2016 fanden im Rah-

men dieses Verfahrens 4.361 (an-

gekündigte und unangekündigte) 

Hausbesuche statt. Die kollegiale 

Beratung sowie Besprechungen im 

Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte im Zuge der Gefährdungs-

einschätzung gehören zum „Stan-

dardrepertoire“ in den Jugendäm-

tern.  

 Kontaktaufnahme: Zur Einschät-

zung einer möglichen Kindeswohl-

gefährdung wählen die Fachkräfte 

der Jugendämter aus einem brei-

ten Spektrum an Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme, der Informati-

onseinholung bzw. des Einbezugs 

anderer hilfeerbringender Dienste. 

In über der Hälfte der Fälle wurde 

mit weiteren Beteiligten Kontakt 

aufgenommen. Ein direkter Kontakt 

mit der betroffenen Familie bzw. 

dem betroffenen 

Kind/Jugendlichen erfolgte in 9 von 

10 Fällen. 

 Einleitung von Hilfen: Insgesamt 

wurden in fast einem Viertel aller 

Fälle (24,3 %), unabhängig davon, 

ob eine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde oder nicht, Hilfen 

zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB 

VIII, Eingliederungshilfen gem. § 

35a SGB VIII oder Hilfen gem. § 19 

SGB VIII neu eingerichtet. Auch 

darüber hinaus erhalten Familien 

Hilfe- und Unterstützungsleistun-

gen in Form von Beratung oder 

niedrigschwelligen/frühen Hilfen. 

Zentrale Befunde wie soziodemographi-

sche Daten der betroffenen Kinder, kon-

krete Anhaltspunkte für eine Gefährdung 

oder Daten zur Lebenssituation der Fami-

lien sind über die letzten Jahre weitgehend 

stabil geblieben. Dies bekräftigt die inzwi-

schen gute Datenqualität und Belastbar-

keit der Daten in der Diskussion um die 

Sicherstellung eines qualifizierten Kinder-

schutzes. 

Die Datengrundlage des vorliegenden 

Berichts bilden die Erhebungen von 40 

Jugendämtern in Rheinland-Pfalz. Die 

Daten geben einen Überblick über das 

Meldeverhalten der Bevölkerung sowie 

Hinweise auf den fachlichen Umgang mit 

Gefährdungsmeldungen und auf die Le-

benssituation der Familien, auf die sich die 

Gefährdungseinschätzungen beziehen. 

Dabei gilt es zu beachten, dass die darge-

stellten Befunde ohne eine Kenntnis der 

Strukturen und Arbeitsprozesse vor Ort 

nicht zu interpretieren sind. Sie dienen 

auch nicht als Bewertungsmaßstab „guter“ 

oder „schlechter“ Jugendamtsarbeit. Das 

Ziel ist vielmehr, mittels der berichteten 

Zahlen die Diskussion in Politik und Praxis 
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zu versachlichen und das Thema Kinder-

schutz weiter zu qualifizieren. 

In jedem Jahr wird ein Thema in Form 

einer Sonderauswertung genauer betrach-

tet. In diesem Jahr erfolgt eine differen-

zierte Auswertung nach dem Merkmal 

Alter, um zu beleuchten, wo sich zwischen 

den verschiedenen Altersgruppen der be-

troffenen Kinder und Jugendlichen Ähn-

lichkeiten, aber auch Unterschiede mit 

Blick auf die Gefährdungseinschätzungen, 

konkreten Anhaltspunkte für Gefährdun-

gen, Meldungskontexte und Familiensitua-

tionen ergeben und welche fachlichen 

Herausforderungen sich daraus für den 

Umgang mit verschiedenen Altersgruppen, 

z.B. auch Jugendlichen, im Kontext des 

Kinderschutzes ableiten lassen. 

Adressaten des vorliegenden Berichts sind 

zum einen die Träger der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz. 

Daten zur quantitativen Dimension des 

Meldeverhaltens sowie Informationen zur 

Arbeitspraxis in den Sozialen Diensten im 

Zuge der Einschätzung einer Gefähr-

dungsmeldung können als Indikatoren für 

die Arbeitsbelastung in den Sozialen 

Diensten herangezogen werden. Angaben 

über meldende Personen und Einrichtun-

gen geben Hinweise auf notwendige und 

sinnvolle Kooperationspartner im Kinder-

schutz. Die Daten zu Arbeitsabläufen und 

Handlungsstrategien in den einzelnen Äm-

tern dienen der Reflektion der eigenen 

Praxis der Fachkräfte in den Sozialen 

Diensten und können Anlass sein, interne 

Verfahrensschritte zu überprüfen und ge-

gebenenfalls zu modifizieren. Darüber 

hinaus können die Ergebnisse genutzt 

werden, um die fachpolitische Diskussion 

sachlich zu untermauern und damit den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen 

politisch zu unterstützen und weiter zu 

qualifizieren.  

In diesem Sinne wendet sich der Bericht 

zum anderen auch gezielt an (Fach-) Poli-

tik und Öffentlichkeit. Außerdem erweitert 

er den aktuellen Forschungs- und Kennt-

nisstand zu einem bedeutsamen Arbeits-

feld der Kinder- und Jugendhilfe, indem er 

einen Überblick über zentrale Befunde und 

Begründungszusammenhänge gibt und 

damit hoffentlich auch auf ein breites Inte-

resse aller im Kinderschutz beteiligten 

Akteurinnen und Akteure sowie mit dem 

Thema Kinderschutz befassten Personen-

gruppen stößt. 

Die ausführliche Dokumentation aller beim 

Jugendamt durchgeführten Gefährdungs-

einschätzungen erfordert einen hohen 

Arbeitsaufwand und -einsatz der Fachkräf-

te in den Allgemeinen Sozialen Diensten 

des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Allen 

beteiligten Fach- und Leitungskräften sei 

an dieser Stelle für die zeitaufwändige 

Dokumentation und die gute Zusammen-

arbeit herzlich gedankt. Ohne die vielen 

Anregungen und Hinweise aus der Praxis 

wäre eine dem Gegenstand angemessene 

Betrachtung und Interpretation der Daten 

nicht möglich. 
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2. Zentrale Kernbefunde  

 
Im folgenden Abschnitt werden die zentra-

len Befunde zu den Gefährdungseinschät-

zungen gem. § 8a SGB VIII in Rheinland-

Pfalz im Jahr 2016 zusammenfassend 

dargestellt und fachlich kommentiert. Eine 

ausführliche Ausarbeitung der Befunde 

hinsichtlich Meldungskontext, Gefähr-

dungseinschätzung und sozialer Situation 

des von der Meldung betroffenen Kindes 

bzw. seiner Familie mit inhaltlicher Rah-

mung findet sich auf der Homepage des 

Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, 

Integration und Verbraucherschutz sowie 

auf der Homepage des Projekts Berichts-

wesen (www.berichtswesen-rlp.de). 

Im Berichtsjahr 2016 wird etwa ein 

Prozent der Kinder und Jugendli-

chen in Rheinland-Pfalz zum Ge-

genstand einer Gefährdungsein-

schätzung gemäß § 8a SGB VIII 

Im Berichtsjahr 2016 haben sich 40 der 41 

rheinland-pfälzischen Jugendämter an der 

Erhebung zu den Gefährdungseinschät-

zungen gem. § 8a SGB VIII beteiligt. Ins-

gesamt lag die Zahl der betroffenen Kinder 

in diesem Jahr bei 6.691. Das entspricht 

etwa einem Prozent der Kinder und Ju-

gendlichen, die 2016 in den 40 rheinland-

pfälzischen Städten und Landkreisen leb-

ten. 

Die Anzahl der Meldungen im Jahr 2016 

lag bei etwa 4.400, d.h. eine Meldung be-

zog sich auf durchschnittlich 1,5 Kinder. 

Jede Meldung zieht ein aufwändiges Ein-

schätzungsverfahren über die mögliche 

Gefährdungslage nach sich, unabhängig 

davon, ob sich der Verdacht letztendlich 

erhärtet oder nicht. Die Daten dieser Er-

hebung bilden das einsetzende Verfahren 

im Jugendamt ab: Hierzu gehört die Erst- 

bzw. Risikoeinschätzung durch das Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte im 

Jugendamt, die in der Mehrheit der Fälle 

neben kollegialer Fallberatung und Infor-

mationseinholung bei Dritten auch den 

direkten Kontakt zu den Betroffenen such-

ten, z. B. in Form von angekündigten oder 

unangekündigten Hausbesuchen oder 

Gesprächen mit der Familie im oder au-

ßerhalb des Jugendamtes. Hier wird be-

reits deutlich, dass die Jugendämter aus-

reichend Ressourcen brauchen, um einen 

qualifizierten Kinderschutz gewährleisten 

und jeder Meldung möglichst zeitnah und 

professionell nachzugehen zu können. 

Auch wenn Kinderschutzarbeit schon im-

mer originäre Arbeit der Fachkräfte der 

Jugendämter war, so lässt sich dennoch 

feststellen, dass die Anforderungen an das 

diesbezügliche fachliche Wissen und Kön-

nen (auch) im Zuge der Qualitätsdebatte 

im Kinderschutz deutlich anspruchsvoller 

geworden sind. Dazu gehört beispielswei-

se die Entwicklung von und der fachlich 

adäquate Umgang mit (neuen) Diagno-

seinstrumenten, multiprofessionelle Ko-

operationsarbeit im Einzelfall sowie die 

Arbeit in und mit regionalen und überregi-

onalen Netzwerken. Insbesondere der 

Allgemeine Soziale Dienst ist dabei fach-

lich und organisatorisch in Bewegung ge-
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kommen und steht vor der Herausforde-

rung, sich neu etablierte Verfahren und 

Handlungsabläufe im Kinderschutz anzu-

eignen und stetig zu verbessern. So ha-

ben die neuen Reformen und fachlichen 

Debatten vielfältige Aktivitäten im Hand-

lungsfeld Kinderschutz angestoßen, 

gleichzeitig aber auch Verunsicherungen 

und Irritationen im Feld ausgelöst (vgl. 

Heinitz/Schone 2013, 622). Zudem wird 

der steigende Personalbedarf in der Kin-

der- und Jugendhilfe schon jetzt – gerade 

auch in den ASDs – zum großen Teil mit 

Berufsanfängerinnen und -anfängern ge-

deckt, was Fragen zu sinnvollen Einarbei-

tungskonzepten und notwendigem Wissen 

und Fertigkeiten junger Fachkräfte im Kin-

derschutz aufwirft (ebd.). 

Es ist weiterhin sinnvoll, die Anzahl der 

Kinderschutzmeldungen bzw. Gefähr-

dungseinschätzungen als bedeutenden 

Faktor der Arbeitsbelastung zu beobach-

ten und Ressourcen für Investitionen in 

kontinuierliche Fortbildung sowie Qualifi-

zierung der Fachkräfte bereitzustellen. 

Die meldenden Personen und Insti-

tutionen deuten auf die zentrale Be-

deutung der Kooperation mit unter-

schiedlichen Akteuren im Kinder-

schutz hin 

In den vergangenen Jahren hat sich ein 

breit geteiltes Verständnis entwickelt, dass 

es für einen gelingenden Kinderschutz das 

Zusammenwirken aller gesellschaftlichen 

Akteure braucht, die beruflich in Kontakt 

mit Kindern und Jugendlichen stehen. Das 

Kinderschutzsystem in Deutschland lässt 

sich demnach als Kooperations- und Ver-

netzungsstruktur beschreiben. Die Befun-

de zu den meldenden Personen und Insti-

tutionen zeigen, dass sich hier oftmals 

bestehende Netzwerke im Bereich Kinder-

schutz/Frühe Hilfen bzw. getroffene Ko-

operationsvereinbarungen zur Umsetzung 

des § 8a SGB VIII vor Ort widerspiegeln. 

Die Ergebnisse zur Zusammensetzung der 

Melder geben den einzelnen Jugendäm-

tern Hinweise, ob und in welcher Weise 

Kooperationen mit den häufigsten Melde-

gruppen bereits entwickelt sind und wo es 

sinnvoll sein könnte, Kooperationsstruktu-

ren gegebenenfalls noch auf- oder auszu-

bauen. Die Analyse der Melder einer mög-

lichen Kindeswohlgefährdung ist auch 

deshalb bedeutsam, weil die meldenden 

Personen und Institutionen durch ihre 

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt den 

Zugang zur Familie und somit auch den 

Prozess der Zusammenarbeit wesentlich 

mitbestimmen. So ist z. B. davon auszu-

gehen, dass die Meldung über eine Rege-

linstitution wie die Schule oder Kinderta-

gesstätten die weitere Arbeit mit der Fami-

lie und somit auch den gesamten Hilfepro-

zess tendenziell in eine andere Richtung 

lenkt als eine Meldung, die beispielsweise 

aus einer Eskalation mit Beteiligung der 

Polizei resultiert ist.  

Neben den Meldungen von Personen aus 

dem sozialen Nahraum der betroffenen 

Kinder, wie z. B. Nachbarn oder Verwand-

te, spielen im Jahr 2016 vor allem die 

Meldungen von Institutionen wie Polizei, 
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Schule, oder Einrichtungen bzw. Dienste 

der Hilfen zur Erziehung eine große Rolle. 

Die Kooperation mit Meldergruppen aus 

anderen Systemen (Gesundheit, Bildung, 

Strafverfolgung) ist besonders herausfor-

dernd, wenn sich die grundlegenden Pa-

radigmen und Logiken deutlich von jenen 

der Kinder- und Jugendhilfe unterschei-

den. Hier gilt es, im Rahmen einer Annä-

herung zu einem gegenseitigen Verständ-

nis der Systeme, der Handlungsroutinen 

und der unterschiedlichen Aufgaben zu 

gelangen. 

Das Gesundheitswesen ist ein wich-

tiger Partner im Kinderschutz ins-

besondere für die jüngsten Alters-

gruppen 

Meldungen aus dem Gesundheitswesen, 

also von Ärzten, Kliniken, dem Gesund-

heitsamt oder Hebammen, sind insbeson-

dere bei unter 1-jährigen Kindern von be-

sonders großer Bedeutung. So machen 

Meldungen aus dem Gesundheitswesen in 

dieser Altersgruppe rund 13,7 % der Mel-

dungen aus, während der entsprechende 

Anteil über alle Altersgruppen hinweg be-

trachtet lediglich 5,4% beträgt.  

Die fachlichen und institutionellen Weiter-

entwicklungen im Kinderschutz haben 

dazu geführt, dass die Gesundheitshilfe 

insbesondere im Zuge der Debatte um die 

Frühen Hilfen und eines präventiven Kin-

derschutz in den vergangenen Jahren 

zunehmend mit ihren Möglichkeiten nicht-

stigmatisierender und niedrigschwelliger 

Zugänge in den Blick gekommen ist. Per-

sonen aus dem Gesundheitswesen haben 

sehr früh Kontakt zu werdenden bzw. jun-

gen Familien und finden z. B. über Vor-

sorge in der Schwangerschaft, Klinikau-

fenthalte im Kontext der Geburt oder die 

Betreuung im Wochenbett niedrigschwellig 

Zugang zu den Familien. Darin liegt die 

Chance einer „Brückenfunktion“ für die 

Kinder- und Jugendhilfe, sodass diese den 

betroffenen Familien gegebenenfalls 

schon frühzeitig Hilfe und Unterstützung 

anbieten kann, bevor sich eventuelle Prob-

lemlagen verfestigen. Diese Brückenfunk-

tion wird im Rahmen des rheinland-

pfälzischen Kinderschutzgesetzes bereits 

genutzt, indem die Kooperation von Kin-

der- und Jugendhilfe und Gesundheitswe-

sen durch das Einladungs- und Erinne-

rungswesen zu Früherkennungsuntersu-

chungen sowie auf der Ebene der lokalen 

Netzwerke rechtlich verankert und in allen 

rheinland-pfälzischen Kommunen umge-

setzt wird. Auf Bundesebene wurde die 

Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen 

und Kinder- und Jugendhilfe durch die 

Verabschiedung des Bundeskinderschutz-

gesetzes ebenfalls gestärkt. Hier wurde 

der Schwerpunkt insbesondere auf den 

Ausbau der Frühen Hilfen und den Einsatz 

von Familienhebammen gelegt.  

Der hohen Bedeutung des Themas Kin-

derschutz an der Schnittstelle zwischen 

Gesundheits- und Kinder- und Jugendhilfe 

widmen sich in Rheinland-Pfalz zwischen-

zeitlich viele Projekte an unterschiedlichen 

Standorten. Zu nennen sind hier unter 

anderen der „Gute Start ins Kinderleben“ 
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oder Beratungsangebote für Geburtsklini-

ken. Ziel ist es, durch eine gesteigerte 

Sensibilisierung der Akteure sowie die 

Herstellung des direkten Kontakts Koope-

rationsstrukturen und -abläufe aufzubauen 

und zu fördern. 

Lokale Netzwerke im Bereich Kinder-

schutz haben sich den Aufbau einer ge-

meinsamen sozialen Infrastruktur zur Auf-

gabe gemacht, in die alle gesellschaftli-

chen Akteure eingebunden sind, die mit 

Kindern und Jugendlichen zu tun haben. 

Diese Struktur soll Familien bestmöglich 

unterstützen und fördern sowie Kinder 

umfassend vor Gefahren für ihr Wohl 

schützen. Projekte im Bereich Frühe Hilfen 

setzen vielerorts bereits an dieser Schnitt-

stelle an; denkt man die Idee eines umfas-

senden und präventiven Kinderschutzes 

weiter, erscheint es notwendig, entspre-

chende Angebote fest in der Regelstruktur 

zu verankern und nicht bei begrenzten 

Projektrahmen zu verbleiben. Auch wird 

das Konzept verlässlicher „Betreuungsket-

ten" (Cierpka et al. 2013, 177) zunehmend 

diskutiert, das eine weitere Betreuung von 

Kindern und ihren Familien vorsieht, auch 

wenn sie aus der Zielgruppe einzelner 

Projekte oder Akteure „herauswachsen“. 

Hieran schließt sich in der Debatte auch 

die Frage, bis zu welchem Alter der Kin-

derschutzauftrag der Kinder- und Jugend-

hilfe bzw. das Verfahren des § 8a SGB 

VIII eigentlich Geltung haben soll (vgl. 

Kindler 2013; 2011a; Lillig 2011, 2012). In 

diesem Bericht werden Befunde für ver-

schiedene Altersgruppen in einem Son-

derkapitel (Kapitel 5) näher beleuchtet. 

 

Kinderschutz betrifft alle Alters-

gruppen: die Gefährdungseinschät-

zungen beziehen sich sowohl auf 

Säuglinge und junge Kinder als 

auch auf ältere Kinder bzw. Jugend-

liche  

Die Befunde aus Rheinland-Pfalz verdeut-

lichen, dass Kinderschutz alle Altersgrup-

pen betrifft: Sowohl die Jüngsten, auf die 

sich die bundesweite Diskussion um Frühe 

Hilfen und Kinderschutz vor allem bezieht, 

als auch die 15- bis unter 18-Jährigen sind 

im Blickfeld der Sozialen Dienste im Ju-

gendamt.  

In Kapitel 5 dieses Berichts werden in 

Form einer Sonderauswertung altersspezi-

fische Befunde dargestellt.  

Ein Blick auf die altersspezifischen Eck-

werte zeigt, dass die unter 3-Jährigen mit 

einem Eckwert von 15,3 am häufigsten 

von Gefährdungseinschätzungen betroffen 

sind, d.h. 15 von 1000 Kindern und Ju-

gendlichen unter 3 Jahren werden zu ei-

nem Kinderschutzverdachtsfall. Mit zu-

nehmendem Alter verkleinert sich auch 

der Eckwert (noch 5,4 bei den 15 bis unter 

18-Jährigen). Mit Blick auf die Fallzahl-

entwicklungen der einzelnen Altersgrup-

pen seit 2012 wird jedoch deutlich, dass 

die Zunahmen insbesondere bei den älte-

ren Kindern zu finden sind. Diese Befunde 

geben Hinweise darauf, dass ältere Kinder 

und Jugendliche im Rahmen der Verfah-
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ren und Strukturen des institutionellen 

Kinderschutzes zunehmend Beachtung 

finden und sich der Kinderschutz nicht 

mehr so stark auf Säuglinge und Kleinkin-

der fokussiert (vgl. auch Böllert/Wazlawik 

2012). 

Mit Blick auf weitere Merkmale der be-

troffenen Kinder zeigt sich, dass der Anteil 

der Mädchen sowie der Kinder und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund sich 

mit zunehmenden Alte erhöht. Kinder und 

Jugendliche verschiedener Altersgruppen 

werden zudem tendenziell von unter-

schiedlichen Personen und Einrichtungen 

gemeldet: Jüngere Kinder werden ver-

mehrt durch das Gesundheitssystem und 

mit zunehmendem Alter auch durch Kin-

dertagesstätten und Schulen gemeldet. 

Die Meldungen, die 15- bis unter 18-

Jährige betreffen, stammen hingegen ver-

gleichsweise häufig von Poli-

zei/Gericht/Staatsanwaltschaft oder von 

den jungen Menschen selbst. Unter den 

jugendlichen Selbstmeldern sind dabei 

vergleichsweise viele Mädchen (70,1%). 

Die Zusammensetzung der Melder kann 

zum Anlass genommen werden, auch mit 

Blick auf einzelne Altersgruppen vorhan-

dene Kooperationen noch einmal zu über-

prüfen und gegebenenfalls weiterzuentwi-

ckeln. 

Auch die festgestellten Anhaltspunkte für 

eine Gefährdung unterscheiden sich je 

nach Alter: Bei den jüngeren Altersgrup-

pen sind deutlich häufiger die Gefährdun-

gen der unangemessenen Versorgung 

sowie Vermüllung der Wohnung bzw. de-

solate Wohnsituation festzustellen. Part-

nerschaftskonflikte und Suchtproblemati-

ken der erziehenden Person(en) werden 

mit fortgeschrittenem Alter des Kindes 

bzw. Jugendlichen tendenziell seltener 

festgestellt. Massive Konflikte zwischen 

dem jungen Menschen und den Eltern 

bzw. einem Elternteil sind am häufigsten in 

den älteren Altersgruppen festzustellen, 

auch Anhaltspunkte wie Verhaltensauffäl-

ligkeiten, Selbstgefährdung und/oder psy-

chische Auffälligkeiten sind mit steigen-

dem Alter häufiger festzustellen. Die ge-

ringste Streuung des Anteils in den ver-

schiedenen Altersgruppen zeigt sich für 

körperliche Verletzungen. Zwar steigt der 

jeweilige Anteil mit zunehmendem Alter, 

allerdings liegen zwischen dem Anteil bei 

den unter 3-Jährigen (10,4 %) und dem 

Anteil bei den 12- bis unter 15-Jährigen 

(13,7 %) nur rund 3 Prozentpunkte. Kör-

perliche Verletzungen als Anhaltspunkt für 

eine Kindeswohlgefährdung sind damit in 

allen Altersgruppen nahezu gleich rele-

vant. 

Auch bezüglich der fachlichen Schritte 

zeigen sich an einigen Stellen altersspezi-

fische Unterschiede. Der unangekündigte 

Hausbesuch findet zwar in allen Alters-

gruppen statt, überdurchschnittlich häufig 

jedoch bei den jüngsten Altersgruppen, 

was sicherlich mit der höheren Vulnerabili-

tät (Verletzlichkeit) der Säuglinge und 

Kleinkinder zu tun hat, weshalb sich die 

Fachkräfte schnell einen unmittelbaren 

Eindruck des Kindes und seiner familiären 

und häuslichen Wohnsituation verschaffen 
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wollen. Auch die Befunde zur Reaktions-

zeit zeigen, dass die Fachkräfte bei jünge-

ren Altersgruppen vergleichsweise schnel-

ler den direkten Kontakt zum Kind suchen, 

auch wenn sich in diesen Altersgruppen 

der Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung etwas seltener erhärtet als bei den 

älteren Altersgruppen. 

Insgesamt wurden bei 74,1 der unter 12-

Jährigen im Anschluss an die Gefähr-

dungseinschätzung Hilfen neu eingeleitet 

oder fortgeführt im Vergleich zu 78,1 % bei 

den über 12-Jährigen. Ein Blick auf die 

einzelnen Hilfekategorien zeigt, dass bei 

den Jugendlichen Inobhutnahmen nach § 

42 SGB VIII häufiger vorkommen als bei 

den unter 12-Jährigen (15,1 % gegenüber 

7,5 %). Der Wert erhöht sich auf 25,2 % 

bei Jugendlichen mit festgestellter Kin-

deswohlgefährdung (akut oder latent). 

Stationäre Hilfen werden für 12- bis unter 

18-Jährige häufiger gewährt als für unter 

12-Jährige. Zudem werden die Älteren 

deutlich häufiger in der Heimerziehung 

untergebracht werden, während in der 

jüngeren Altersgruppe der unter 12-

Jährigen die Anteile der Hilfen nach § 33 

SGB VIII und nach § 34 SGB VIII nahezu 

gleich ausfallen: Der Anteil der eingeleite-

ten Hilfen nach § 33 SGB VIII an der 

Summe der Hilfen nach §§33, 34 SGB VIII 

beträgt bei den unter 12-Jährigen 54,6 %, 

bei den 12- bis unter 18-Jährigen nur 7,4 

%.  

Die altersspezifischen Befunde verweisen 

auf die Bedeutung und auf das Potenzial, 

welches die gezielte Berücksichtigung der 

Entwicklungsphasen von Kindern und Ju-

gendlichen unterschiedlichen Alters für die 

diagnostische Arbeit des Sozialen Diens-

tes hat.  

Jugendliche im Fokus: Kinder ab 12 

Jahren spielen eine zunehmend 

große Rolle im Kontext der Gefähr-

dungseinschätzungen  

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ab 

12 Jahren hat sich in den letzten sechs 

Jahren seit Beginn der Erhebung leicht 

erhöht (von 20,8 % auf 23,6 %) und folgt 

damit auch dem bundesweiten Trend: 

zwar sind die jüngeren Jahrgänge stärker 

bei den § 8a Verfahren im Jugendamt ver-

treten als die älteren, allerdings nehmen 

die Gefährdungseinschätzungen bei Ju-

gendlichen am stärksten zu (vgl. AKJ 

2015, 8f.).  

Betrachtet man die Gruppe der 15 bis un-

ter 18-Jährigen für sich, so stellt sich bei 

knapp 50 % im Zuge der Gefährdungsein-

schätzungen nach § 8a SGB VIII heraus, 

dass eine akute oder latente Kindeswohl-

gefährdung vorliegt. Dieser Befund bekräf-

tigt die zu beobachtende Entwicklung, 

dass Jugendliche als Zielgruppe des Kin-

derschutzes in den letzten Jahren wieder 

verstärkt in den Blick kommen, nachdem 

der Fokus im Kontext des Ausbaus Früher 

Hilfen zunächst deutlich auf Säuglingen 

und Kleinkindern gelegen hat. So werden 

Jugendliche als „vergessene Zielgruppe 

im Kinderschutz“ bezeichnet (vgl. Kindler 

2013, 16) und die Fragen aufgeworfen, 

was Gefährdungslagen Jugendlicher im 
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Sinne des § 8a SGB VIII sind, was ge-

wichtige Anhaltspunkte (im Jugendalter) 

sein können (vgl. Kindler 2011; Lillig 2011; 

2012) und ob der Schutzauftrag des 

§ 8a SGB VIII bis zur Volljährigkeit gilt 

bzw. es Frühe Hilfen auch für Jugendliche 

geben müsse (vgl. Arbeitsgruppe Fachta-

gungen Jugendhilfe im Deutschen Institut 

für Urbanistik 2011). Zudem hat sich eine 

fachliche Debatte darüber entfaltet, wie 

Lebenslagen Jugendlicher heute unter 

dem Blickwinkel von Kinder- und Jugend-

schutz thematisiert werden können. So 

werden Jugendliche auf einem antisozia-

len Entwicklungsweg, deren Eltern nicht 

angemessen erzieherisch auf diese Ent-

wicklung reagieren, im angloamerikani-

schen und skandinavischen Raum häufi-

ger als gefährdet bzw. schutzbedürftig 

wahrgenommen und stellen eine nicht 

unerhebliche Zielgruppe für Schutzmaß-

nahmen dar. Eine solche Wahrnehmung 

und Bereitschaft zum Schutzhandeln wird 

in Deutschland bei dieser Altersgruppe 

erst andiskutiert (vgl. Kindler 2013, 16). 

Auch andere Auswertungen der Gefähr-

dungsmeldungen gemäß § 8a SGB VIII 

(Bundesstatistik und regionale Studien, 

vgl. AKJ 2014a; 2014b; 2015; Jagusch et 

al. 2012) bestätigen, dass Kinderschutz 

alle Altersgruppen betrifft und Kinder und 

Jugendliche zwischen 12 und unter 15 

bzw. 15 und unter 18 Jahren ebenfalls und 

in besonderer Weise von Gefährdungen 

betroffen sind. 

Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund sind entsprechend 

ihrem Bevölkerungsanteil von Ge-

fährdungseinschätzungen betroffen 

Die Daten aus 2016 zeigen – wie bereits 

in den letzten Berichtsjahren –, dass Fami-

lien mit Migrationshintergrund entgegen 

der öffentlichen Wahrnehmung weder häu-

figer noch seltener vom Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung betroffen sind als 

Familien ohne Migrationshintergrund. Da-

mit macht der Befund deutlich, dass Fami-

lien mit Migrationshintergrund eine zentra-

le Zielgruppe im Kinderschutz darstellen, 

jedoch nicht, weil sie weniger in der Lage 

sind, ihre Kinder zu schützen, sondern 

weil sie zunehmend hohe Anteile an der 

Gesamtbevölkerung stellen. Ausführliche 

und differenzierte Befunde zu den Gefähr-

dungseinschätzungen nach Migrationshin-

tergrund finden sich im Bericht des letzten 

Jahres (vgl. MIFJIV 2017; de Paz 

Martínez/Artz 2017). Die vielen gemein-

samen Befunde zwischen den beiden 

Gruppen deuten auf allgemeine professio-

nelle Herausforderungen im Kinderschutz. 

Unterschiede können nur vereinzelt aus-

gemacht werden, doch leiten sich aus die-

sen mögliche Ansatzpunkte für eine migra-

tionssensible Ausgestaltung des Hand-

lungsfeldes Kinderschutz ab, wie sie auch 

im Modellprojekt „Migrationssensibler Kin-

derschutz“ (IgfH/ism) erstmals aufgezeigt 

wurden (vgl. Jagusch et al. 2012).  

Das Thema Migration wird vor dem Hin-

tergrund der demographischen Entwick-

lungen auch in Zukunft von wachsender 
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Bedeutung sein. Die vergleichsweise jun-

ge Altersstruktur der Bevölkerung mit Mig-

rationshintergrund lässt in den kommen-

den Jahren stetig anwachsende Anteile 

der Menschen mit Migrationshintergrund 

erwarten, was insbesondere für die jungen 

Altersgruppen gilt. Auch die zuletzt stei-

gende Zuwanderung von Flüchtlingen aus 

Krisengebieten lässt ein steigendes Inte-

resse an migrationsspezifischen Frage-

stellungen im Kinderschutz wahrscheinlich 

werden. Die Arbeit der Sozialen Dienste 

mit Migrationsfamilien wird zu einer Nor-

malität werden, der sich aktuell viele 

Fachkräfte aus unterschiedlichen Gründen 

(Verunsicherung hinsichtlich vermeintlich 

anderer „kultureller“ Praktiken, Unkenntnis 

der Lebenssituation, Unsicherheit auf-

grund bestehender Stereotype, Fremd-

heitsgefühle u.ä.) nicht gewachsen fühlen. 

Hier zeigt sich ein großer Fortbildungs- 

und Aufklärungsbedarf, um Hemmschwel-

len auf beiden Seiten zu senken und ein 

fachliches und normalisierendes Miteinan-

der zwischen Fachkräften und allen jun-

gen Menschen und ihren Familien unab-

hängig von der Herkunft gestalten zu kön-

nen. 

Kindeswohlgefährdung entsteht 

häufig (aber nicht ausschließlich) im 

Kontext prekärer Lebensverhältnis-

se 

Die Befunde des Jahres 2016 deuten da-

rauf hin, dass sozial belastete Familien 

vergleichsweise häufiger mit Meldungen 

von Kindeswohlgefährdung in Berührung 

kommen. Oft tritt Armut mit weiteren risi-

kobehafteten Aspekten der Lebenslage, 

wie z. B. der Lebensform alleinerziehend, 

einer hohen Kinderzahl oder einem jungen 

Alter der Mutter bei der Geburt des ersten 

Kindes auf. Allerdings können Armut und 

das Aufwachsen bei einem alleinerziehen-

den Elternteil nicht per se mit einer Ge-

fährdungslage gleichgesetzt werden und 

es ist Vorsicht geboten, Kausalitäten abzu-

leiten, die das Auftreten einer Kindeswohl-

gefährdung im Kontext einer prekären 

Lebenssituation quasi „automatisch“ und 

zwangsläufig voraussagen. Je nach Fall 

können protektive Faktoren negative Er-

eignisse und Umstände kompensieren und 

abwenden (vgl. hierzu die vielfältigen Be-

funde aus der Resilienzforschung). Es 

sind vielmehr die Lebensbedingungen 

insgesamt, die zu einem erhöhten Risiko 

für unangemessenes Erziehungsverhalten 

bzw. Mangelsituationen in der Versorgung 

des Kindes beitragen können. In vielen 

Fällen gehen mit der Verschlechterung der 

materiellen Rahmenbedingungen ein 

Mangel an sozialen Ressourcen sowie 

individuelle Bewältigungsprobleme einher, 

die zu Überforderungen führen und somit 

das Erziehungsgeschehen beeinflussen 

können. Die Daten legen nahe, dass be-

stimmte Lebenssituationen das Risiko für 

das Auftreten einer Kindeswohlgefährdung 

begünstigen. 

Der Bezug von Arbeitslosengeld II war bei 

Familien von Kindern, bei denen im Zuge 

der Risikoeinschätzung eine akute oder 

latente Kindeswohlgefährdung festgestellt 



 
 

18 

 

wurde, deutlich höher als bei Familien von 

Kindern, bei denen im Zuge des Verfah-

rens keine Kindeswohlgefährdung festge-

stellt werden konnte. 

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass 

Familien in prekären Lebenslagen stärker 

unterstützt werden müssen. Es gilt, Hilfe-

konzepte zu entwickeln, die noch besser 

auf den Bedarf dieser Familien zuge-

schnitten sind. Vielversprechend erscheint 

der Ausbau und die Weiterentwicklung 

präventiver Angebote im Kontext einer 

nicht-stigmatisierenden Regelstruktur, 

damit Familien in schwierigen Situationen 

entlastet werden und möglichen Proble-

meskalationen rechtzeitig vorgebeugt 

werden kann. 

Ein konstant hoher Anteil der Fami-

lien, auf die sich die Gefährdungs-

einschätzungen beziehen, ist dem 

Jugendamt zum Zeitpunkt der Mel-

dung bereits bekannt 

Knapp zwei Drittel der gemeldeten Fami-

lien waren dem Jugendamt zum Zeitpunkt 

der Gefährdungseinschätzung bereits be-

kannt, auch über alle Altersgruppen hin-

weg. 

Dieser Befund darf einerseits nicht überin-

terpretiert werden: Die öffentliche Kinder- 

und Jugendhilfe stellt Familien heute ein 

breites Spektrum an völlig unterschiedli-

chen Beratungs-, Unterstützungs- und 

Hilfsleistungen sowie Regelstrukturange-

boten im Rahmen von Kindertagesbetreu-

ungen oder der Jugendarbeit bereit. Über 

diese häufig niedrigschwelligen und vielfäl-

tigen Zugangswege kommt das Jugend-

amt mit einem Großteil der Familien in der 

Kommune in irgendeiner Form in Kontakt. 

Das Jugendamt ist heute also normaler 

Bestandteil der sozialen Infrastruktur und 

somit längst nicht mehr nur mit „Rand-

gruppenfamilien“ befasst. Daher ist es 

nicht verwunderlich, dass die gemeldeten 

Familien häufig bereits in irgendeiner 

Form in Kontakt mit dem Jugendamt stan-

den.  

Andererseits sollte die Bedeutung des 

Befundes aber auch nicht unterschätzt 

werden: Offensichtlich betreffen Kinder-

schutzverdachtsmeldungen häufig Fami-

lien, die das Jugendamt aus unterschiedli-

chen Zusammenhängen bereits kennt. 

Dieser Befund bietet zentrale Ansatzpunk-

te für die Weiterentwicklung gezielter Prä-

ventionsansätze im Jugendamt (vgl. Müller 

et al. 2012). Möglicherweise lässt sich der 

Befund jedoch auch als kritischer Hinweis 

auf eine Hilfegewährungspraxis lesen, die 

auf nur kurze Hilfelaufzeiten setzt, weil die 

Jugendämter vor dem Hintergrund stei-

gender Fallzahlen und steigender Kosten 

stark unter Druck stehen. Deutlich wird in 

jedem Fall, dass die Fachkräfte im ASD 

sowohl Rahmenbedingungen als auch 

fachliches Wissen benötigen, um insbe-

sondere Familien in prekären und risiko-

behafteten Lebenssituationen gut beglei-

ten und unterstützen zu können. In Fami-

lien, die dem Jugendamt bereits bekannt 

waren, bestätigte sich der Verdacht auf 

eine akute oder latente Kindeswohlgefähr-

dung häufiger als in unbekannten Fami-
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lien. Darüber hinaus wurde in diesen Fäl-

len etwas häufiger eine stationäre Hilfe 

eingeleitet oder eine Inobhutnahme 

durchgeführt.  

Meldungen aus laufenden Hilfen ha-

ben in der Praxis eine hohe Rele-

vanz 

Der Befund zur Bekanntheit der Familien 

zeigt, dass Meldungen aus laufenden Hil-

fen eine zentrale Rolle bei den Gefähr-

dungseinschätzungen spielen. So befan-

den sich zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung knapp die Hälfte der Fami-

lien bereits im Hilfebezug (Leistungen und 

Unterstützungen der Kinder- und Jugend-

hilfe nach §§ 16-18, 19, 27-35, 35a, 42 

SGB VIII). Dabei handelte es sich 2016 

insbesondere um formlose Beratungen 

nach § 16 SGB VIII (20,1 %), die Sozial-

pädagogische Familienhilfe nach § 31 

SGB VIII (19,8 %) sowie Trennungs- und 

Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB 

VIII (5,2 %). Um das Wohl von Kindern 

und Jugendlichen, die bereits Hilfen erhal-

ten, sicherzustellen, sind Jugendämter 

darauf angewiesen, dass Einrichtungen 

und Dienste, die im alltäglichen Kontakt 

mit den Familien stehen, bei Vorliegen 

gewichtiger Anhaltspunkte diese Informa-

tionen an den Sozialen Dienst weiterleiten, 

sofern die eigenen Möglichkeiten nicht 

(mehr) ausreichen, die Gefährdung abzu-

wenden. Hierzu braucht es tragfähige Ko-

operationsstrukturen und Verfahren, wel-

che die Zusammenarbeit von öffentlichen 

und freien Trägern in der Kinderschutzar-

beit entsprechend den Vorgaben des 

§ 8a SGB VIII regeln. Wichtig erscheint in 

diesen Fällen insbesondere Rollenklarheit 

in der Kooperation zwischen dem öffentli-

chen und freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe, um das Verfahren für alle 

Beteiligten transparent zu gestalten und in 

enger Abstimmung zu gemeinsamen Ein-

schätzungen der Situation gelangen zu 

können. Die Zusammenarbeit kann in Ein-

zelfällen belastet werden, wenn die Be-

wertungen des öffentlichen und freien 

Trägers hinsichtlich der Frage divergieren, 

ob der Schutz des Kindes oder die Unter-

stützung der Familie im Vordergrund ste-

hen sollen (vgl. Schrapper 2008). In sol-

chen Fällen, in denen die Wahrneh-

mungsperspektiven – und somit auch häu-

fig die einzuleitenden Schritte – voneinan-

der abweichen, sollten Verfahren installiert 

sein, die eine befriedigende Klärung so-

wohl im Sinne des Kindes/Jugendlichen, 

als nach Möglichkeit auch der Familie, 

gewährleisten können. 

Im Zuge der Gefährdungseinschät-

zung gehört die direkte Kontaktauf-

nahme mit der Familie bei etwa 87 % 

der Fälle zum Verfahrensstandard – 

bei einem Drittel aller Fälle bereits 

am Eingangstag der Meldung  

Um zu einer belastbaren Risikoeinschät-

zung zu gelangen, verfügen Jugendämter 

über ein breites Spektrum an fachlichen 

Schritten der Kontaktaufnahme, der Infor-

mationseinholung bzw. des Einbezugs 

anderer hilfeerbringender Dienste. Im 
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Rahmen dieser Schritte fand 2016 in etwa 

drei Viertel aller Fälle eine methodisch 

strukturierte kollegiale Fallberatung statt. 

Besprechungen im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte gab es in 69,5 % der 

Fälle. Der angekündigte oder unangekün-

digte Hausbesuch gehört ebenfalls fest 

zum Repertoire, um einer Gefährdungs-

meldung nachzugehen. Darüber hinaus 

fanden weitere Gespräche – auch unter 

Einbezug anderer Institutionen – statt, um 

den jeweiligen Hilfebedarf im persönlichen 

Kontakt zu klären. In 86,9 % der Fälle er-

folgte als erster fachlicher Schritt ein per-

sönlicher Kontakt mit dem Kind bzw. der 

Familie in Form von Hausbesuchen, Ge-

sprächen im oder außerhalb des Jugend-

amtes und Inobhutnahmen. Dies geschah 

unabhängig davon, ob sich später der 

Verdacht der Kindeswohlgefährdung er-

härtete oder nicht.  

Der Befund gibt wiederum Hinweise auf 

den hohen zeitlichen und personellen 

Aufwand, den die Bearbeitung der Ge-

fährdungseinschätzungen im Nachgang 

einer § 8a SGB VIII-Meldung für die Fach-

kräfte des Jugendamtes bedeutet, und 

kann als Indikator für die Arbeitsbelastung 

im Rahmen des (akuten) Kinderschutzes 

gesehen werden. 

Von der erheblichen zeitlichen Belastung 

zeugt auch die Auswertung der Reakti-

onszeit, d. h. dem Zeitraum zwischen dem 

Eingang der Meldung und dem Erstkontakt 

mit dem Kind: In einem Drittel aller Fälle 

fand bereits am Tag des Eingangs der 

Meldung ein persönlicher Kontakt zur Fa-

milie bzw. dem von der Meldung betroffe-

nen Kind/Jugendlichen statt. Bei zwei Drit-

tel der Fälle erfolgte ein solcher Kontakt 

innerhalb der ersten Woche. 

Für die Sicherstellung eines qualifizierten 

Kinderschutzes ist es notwendig, dass 

jedes Jugendamt über ein transparent 

geregeltes und an die jeweiligen Voraus-

setzungen vor Ort angepasstes Verfahren 

zur Gefährdungseinschätzung verfügt. 

Verbindliche Absprachen über Instrumen-

te, methodisch strukturierte Vorgehens-

weisen und Formen der Dokumentation 

dienen in strittigen Fällen darüber hinaus 

auch der Absicherung der Fachkräfte. 

Bei etwa 40 % aller gemeldeten Fälle 

bestätigt sich der Verdacht auf eine 

akute oder latente Kindeswohlge-

fährdung  

Im Berichtsjahr 2016 wurde bei 40,6 % der 

Kinder und Jugendlichen im Rahmen der 

Gefährdungseinschätzung eine akute 

(17,0 %) oder latente (23,6 %) Kindes-

wohlgefährdung festgestellt. Bei weiteren 

33,0 % kamen die Fachkräfte im Rahmen 

der Gefährdungseinschätzung zum Er-

gebnis, dass keine Kindeswohlgefährdung 

vorlag, jedoch wurde ein Hilfebedarf in 

unterschiedlicher Form und Intensität fest-

gestellt, sodass auch hier ein Tätigwerden 

des Jugendamtes in unterschiedlichem 

Umfang notwendig war und ein Hilfezu-

gang zu Familien und deren Kindern ge-

schaffen wurde. Lediglich in 26,4 % der 

Fälle wurden weder eine Gefährdungslage 

noch ein weiterer Hilfebedarf festgestellt. 
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Das schließt allerdings auch solche Fälle 

mit ein, in denen bereits zum Meldungs-

zeitpunkt eine Hilfe eingerichtet war. 

Bei 73,6 % der Familien wurde im Jahr 

2016 somit mindestens ein Hilfebedarf 

sichtbar. Meldungen nach § 8a SGB VIII 

eröffnen demnach Zugänge zu Familien 

mit Hilfebedarf unterschiedlicher Ausprä-

gung, sodass das Jugendamt den meisten 

Familien in der ein oder anderen Form 

Unterstützung anbieten kann. Insgesamt 

überstürzen die meldenden Einrichtungen 

und Personen eine Meldung nicht, son-

dern beobachten zunächst sorgfältig und 

wenden sich mit begründeten Anhalts-

punkten an das Jugendamt. Jedoch zei-

gen sich zwischen den einzelnen Instituti-

onen bzw. Personen erhebliche Unter-

schiede hinsichtlich des Meldeverhaltens: 

Während anonyme Meldungen sowie Mel-

dungen durch Bekannte und Nachbarn 

sich eher häufiger als „falsche Meldungen“ 

erweisen, ist der Anteil der akuten und 

latenten Kindeswohlgefährdungen bei 

Meldungen durch Einrichtungen der Ju-

gendarbeit bzw. der Kinder- und Jugend-

hilfe deutlich erhöht. 

Die häufigste Art der Kindeswohlge-

fährdung stellt auch 2016 die Ver-

nachlässigung dar. Als konkrete 

Anhaltspunkte zeigen sich insbe-

sondere ein unangemesse-

nes/inkonsistentes Erziehungsver-

halten, die Suchtproblematik bzw. 

psychische Auffälligkeiten der er-

ziehenden Personen, Verhaltensauf-

fälligkeiten bzw. die Selbstgefähr-

dung des Kindes sowie eine unan-

gemessene Versorgung des Kindes 

In über der Hälfte der Fälle (56,0 %), in 

denen durch die Fachkräfte eine latente 

oder eine akute Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde, wurde eine Vernach-

lässigung des Kindes als Art der Kindes-

wohlgefährdung angegeben, gefolgt von 

Anzeichen für eine psychische Misshand-

lung (32,7 %), eine körperliche Misshand-

lung (28,9 %) und/oder Anzeichen für se-

xuelle Gewalt (4,2 %) (Mehrfachnennun-

gen möglich). 

Die Fachkräfte in den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern hatten darüber 

hinaus die Möglichkeit, aus einer umfang-

reichen Itemliste konkrete festgestellte 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung zu 

benennen. Hierüber wird eine Konkretisie-

rung der eher globalen Kategorien Ver-

nachlässigung, Missbrauch etc. ermöglicht 

und auf die insbesondere aus dem Be-

reich der Medizin und der Psychotherapie 

häufig geäußerte Kritik Bezug genommen, 

dass die üblicherweise unterschiedenen 

Formen von Kindeswohlgefährdung, ins-

besondere Vernachlässigung und Miss-

handlung nur global definiert, nicht aber 

hinsichtlich konkreter Ausprägungen ope-

rationalisiert und nach Schweregraden 

klassifiziert sind (vgl. Deegener/Körner 

2008, 11). So findet sich als häufigster 

Anhaltspunkt für eine Gefährdung bezo-

gen auf das Kind/den Jugendlichen selbst 

eine unangemessene Versorgung des 

Kindes (Ernährung, Bekleidung, Hygiene, 
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medizinische Versorgung) (25,7 %). Dies 

betrifft gut ein Viertel der Minderjährigen, 

die von einer Gefährdungseinschätzung 

gem. § 8a SGB VIII betroffen waren. 

Darüber hinaus beziehen sich einige wich-

tige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-

fährdung auf das Verhalten der erziehen-

den Personen. Am häufigsten – bei knapp 

40 % der Kinder – wird dabei ein unange-

messenes/inkonsistentes Erziehungsver-

halten der Eltern als Anhaltspunkt für eine 

Gefährdungslage festgestellt. An zweiter 

Stelle stehen in 30,5 % der Fälle Sucht-

problematiken und/oder psychische Auffäl-

ligkeiten/Erkrankungen der erziehenden 

Personen. Ebenfalls sehr häufig (30,3 %) 

waren Partnerschaftskonflikte/-gewalt An-

haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung. 

Körperliche Verletzungen des Kindes wur-

den zudem häufiger bei jenen Kindern 

gemeldet, die tatsächlich von einer akuten 

Kindeswohlgefährdung betroffen waren. 

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer 

später festgestellten latenten Kindeswohl-

gefährdung wurde vergleichsweise häufig 

ein unangemessenes/inkonsistentes Er-

ziehungsverhalten sowie eine Gefähr-

dungslage durch Partnerschaftskonflikte 

genannt. 

Als Ergebnis der Gefährdungsein-

schätzung gemäß § 8a SGB VIII 

werden häufig Hilfen zur Erziehung 

oder niedrigschwellige Angebote 

installiert 

In den letzten Jahren war – insbesondere 

bis 2010 - ein kontinuierlicher Fallzahlan-

stieg im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

zu verzeichnen. Parallel dazu erhöhten 

sich auch die Fallzahlen im Kinderschutz. 

Erklärungen für diese Entwicklungen set-

zen auf ganz unterschiedlichen Ebenen 

an. Zu nennen sind in diesem Zusammen-

hang u. a. soziostrukturelle Entwicklungen 

wie Langzeitarbeitslosigkeit und damit 

verbundene Armutslagen, Veränderungen 

der familiären Lebensformen sowie Selek-

tionseffekte beispielsweise durch das Ge-

sundheits- oder Bildungssystem. Die Ju-

gendhilfe fungiert in diesem Kontext als 

Ausfallbürge gesamtgesellschaftlicher 

Entwicklungen und trägt elementar dazu 

bei, Benachteiligungen zu verringern (vgl. 

MFFJIV 2016). Über diese Faktoren hin-

aus steht die These im Raum, dass auch 

die medial geführte Kinderschutzdebatte 

zu einer deutlich gesteigerten öffentlichen 

Sensibilität für Not- und Problemlagen von 

jungen Menschen geführt hat, was in der 

Konsequenz auch ein erhöhtes Aufkom-

men an Meldungen bezüglich einer mögli-

chen Kindeswohlgefährdung mit sich 

bringt, an die sich wiederum Hilfen an-

schließen. 

Die aktuellen Befunde zu den Gefähr-

dungsmeldungen zeigen, dass auch in 

jenen Fällen, in denen sich der Verdacht 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

nicht bestätigt, häufig formlose Betreuun-

gen und Beratungen durch den Sozialen 

Dienst durchgeführt oder den Familien 

niedrigschwellige bzw. Frühe Hilfen ange-
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boten werden. Bezogen auf alle von einer 

Meldung betroffenen Kinder wurden bei 

etwa einem Viertel Hilfen zur Erziehung 

gem. §§ 27 ff. SGB VIII, eine Eingliede-

rungshilfe gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen 

gem. § 19 SGB VIII eingeleitet, zudem in 

17,7 % bereits installierte Hilfen weiterge-

führt oder intensiviert. Je stärker die Ein-

schätzung über das Vorliegen einer Ge-

fährdung dabei ausfiel, desto eingriffsin-

tensiver gestalteten sich die Hilfen, die im 

Anschluss durchgeführt wurden. 

Die in den letzten Jahren steigende An-

zahl der Hilfen zur Erziehung stellt in An-

betracht der nur begrenzt zur Verfügung 

stehenden Ressourcen eine Herausforde-

rung dar, welcher mit der Steuerung durch 

den öffentlichen Jugendhilfeträger begeg-

net werden muss. Denn nur die richtige 

Hilfe zum geeigneten Zeitpunkt ist auch 

ökonomisch (vgl. MFFJIV 2016). Im Kon-

text der Kinderschutzdebatte zeigt sich 

jedoch, dass die Steuerungsmöglichkeiten 

des Jugendamtes im Umgang mit Mel-

dungen gem. § 8a SGB VIII insofern be-

grenzt sind, dass bei Eingang einer Mel-

dung ein abgestimmtes Verfahren im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte zwin-

gend erforderlich ist (§ 8a SGB VIII, Abs. 

1). Stellt sich in diesem Prozess heraus, 

dass eine Hilfe zur Erziehung notwendig 

und geeignet ist, ist der öffentliche Ju-

gendhilfeträger verpflichtet, diese Hilfe zu 

gewähren. Hilfen zur Erziehung und Kin-

derschutz gehen an dieser Stelle Hand in 

Hand. 

Dennoch sind mit Blick auf den Kinder-

schutz einzelne Steuerungsmöglichkeiten 

zu nennen, die gezielt vorangetrieben 

werden können. Wird die Grundannahme 

akzeptiert, dass „Jugendhilfe nur als Gan-

zes wirksam schützt“ (Schrapper 2008), so 

ist es wichtig, dass präventive Maßnah-

men, die langfristig dazu führen, dass 

Problemlagen sich nicht verfestigen, mög-

lichst frühzeitig zur Verfügung gestellt 

werden. Somit können eingriffsintensivere 

und bisweilen teurere Hilfen zumindest 

teilweise vermieden werden. 

Das jährliche Monitoring der Ge-

fährdungseinschätzungen ermög-

licht die Darstellung von Entwick-

lungen über einen längeren Zeit-

raum 

Da bereits seit 2010 (für einige Fragen seit 

2012) Daten vorliegen, lassen sich Ent-

wicklungen über einen Zeitraum von meh-

reren Jahren darstellen (Erhebungszeit-

punkte 2010/2012 und 2016). Hierbei zei-

gen sich neben vielen Parallelen teils inte-

ressante Entwicklungen:  

Mit Blick auf den Meldungskontext hat die 

Meldergruppe Poli-

zei/Gericht/Staatsanwaltschaft im Laufe 

der Jahre deutlich an Bedeutung gewon-

nen. Dazu passt der Befund, dass auch 

der Anteil der gemeldeten Kinder in höhe-

ren Altersklassen (ab 12 Jahre) in den 

letzten drei Jahren angestiegen ist, die 

vergleichsweise häufiger von der Polizei 

gemeldet werden. Stark angestiegen sind 

die Anteile der Anhaltspunkte für Gefähr-
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dungen, die ein gewalttätiges Verhalten 

der erziehenden Personen implizieren 

können (unangemessenes Erziehungs-

verhalten; Partnerschaftskonflikte/-gewalt).  

Das Ergebnis der Gefährdungseinschät-

zung hat sich im Vergleichszeitraum 2012 

bis 2016 etwas verschoben: Der Anteil der 

bestätigten Kindeswohlgefährdungen (akut 

und latent) hat sich mit knapp 41 % leicht 

erhöht, der Anteil der „falschen“ Meldun-

gen, bei denen sich weder eine Gefähr-

dung noch ein Hilfebedarf feststellen lässt, 

ist hingegen im Vergleich zu 2012 

(18,4 %) deutlich angestiegen (auf 26,4 %) 

und nähert sich damit dem bundesweiten 

Trend, bei dem es in den letzten Jahren 

deutlich mehr „falsche“ Meldungen gab als 

in Rheinland-Pfalz (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2016).  

Mit Blick auf die Art der Kindeswohlge-

fährdung hat der bislang stabil hohe Anteil 

der „Vernachlässigung“ 2016 etwas an 

Bedeutung verloren (von 63 % im Jahr 

2012 auf 56,0 % im Jahr 2016), während 

die Anteile der „psychischen Misshand-

lung“ und „körperlichen Misshandlung“ 

beide angestiegen sind. Insgesamt hat 

sich im Kontext der Gefährdungseinschät-

zung die Mitwirkungsbereitschaft der El-

tern deutlich erhöht. Dieser Befund ist si-

cher zum Teil vor dem Hintergrund zu le-

sen, dass häufiger Fälle ohne Hilfebedarf 

und Kindeswohlgefährdung bearbeitet 

wurden, bei denen die Kooperation der 

Eltern sicher leichter zu erreichen ist als 

bei bestätigten Fällen von Gefährdungen. 

Gleichwohl deutet der Befund möglicher-

weise auch auf eine gestiegene Sicherheit 

und Fachlichkeit der Fachkräfte im Um-

gang mit den Verdachtsmeldungen. Dafür 

würde auch sprechen, dass deutlich häufi-

ger kollegiale Beratungen und Bespre-

chungen im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte stattfinden, mithin also eine 

Qualifizierung der Gefährdungseinschät-

zung stattgefunden hat. 

Über die Jahre deutlich konstant sind hin-

gegen die Befunde zur Lebenssituation 

der Familien, die von einer Verdachtsmel-

dung betroffen sind. Nach wie vor leben 

die betroffenen Kinder überdurchschnitt-

lich häufig bei einem alleinerziehenden 

Elternteil oder in einer Stiefelternkonstella-

tion, die Familien sind überdurchschnittlich 

häufig im Transferleistungsbezug (insbe-

sondere ALG II) und auch häufiger kinder-

reich (drei und mehr Kinder) als in der 

Gesamtbevölkerung. 

Im Vergleichszeitraum 2010 bis 2016 gab 

es mit Blick auf das Alter der betroffenen 

Kinder leichte Verschiebungen: so sind 

nach wie vor alle Altersgruppen im Kinder-

schutz vertreten, insbesondere der Anteil 

der unter 3-Jährigen ist konstant geblie-

ben. Auffällig sind die (leichten) Zuwächse 

der Anteile von Kindern zwischen 12 und 

unter 15 bzw. 15 und unter 18 Jahren. 

Hier wird deutlich, dass die älteren Kinder 

bzw. Jugendlichen stärker im Fokus der 

Aufmerksamkeit stehen und das auch 

nicht unbegründet: überdurchschnittlich 

häufig bestätigen sich im Rahmen der 

Gefährdungseinschätzung akute oder la-

tente Gefährdungen, wie weiter oben be-
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reits erwähnt wurde. Die Geschlechtsver-

teilung der Kinder und Jugendlichen war in 

den letzten Jahren stets ausgeglichen 

(Mädchen: 49,5 %, Jungen 50,7 %). 

Wachsende Anteile der gemeldeten Kin-

der haben 2016 einen Migrationshinter-

grund – so wie in der Gesamtbevölkerung 

auch.  

Erste Bestandsaufnahmen zur Er-

hebung der Gefährdungseinschät-

zungen gem. § 8a SGB VIII verwei-

sen auf den Wissensgewinn für For-

schung und Praxis  

Die Erweiterung der amtlichen Kinder- und 

Jugendhilfestatistik um die Erhebung zu 

den Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII war 2012 eine von mehre-

ren Änderungen im Zuge der Regelungen 

des Bundeskinderschutzgesetzes. Damit 

verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die 

Wissensbasis zum institutionellen Kinder-

schutz zu erweitern. Somit liegen bundes-

weit seit 2012 Daten zu diesem Themen-

feld vor, in Rheinland-Pfalz wurden in ähn-

licher Form bereits 2010 und 2011 Mel-

dungen gem. § 8a SGB VIII erhoben (vgl. 

MIFKJF 2012a; b).  

Mittlerweile sind verschiedene Veröffentli-

chungen und Stellungnahmen zur bun-

desweiten „§ 8a-Statistik“ erschienen (vgl. 

insbesondere AKJ 2014a; 2014b; 2014c; 

2015; 2016; Pothmann 2013; 2014a; 

2014b; 2014c; Köckeritz 2014; Kind-

ler/Pluto 2013), zuletzt im Rahmen der 

Evaluation des Bundeskinderschutzgeset-

zes durch die Kooperationsplattform Eva-

luation Bundeskinderschutzgesetz (vgl. 

Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015). 

Die Erhebung wird als wichtiger Schritt zur 

Verbesserung der Datenlage im Kinder-

schutz gelobt (vgl. ebd.). Die neuen Daten 

ermöglichen zum einen, die einhellig aus 

den Jugendämtern berichteten immens 

zunehmenden Gefährdungsmeldungen 

statistisch zu belegen und in ihrer Entwick-

lung zu verfolgen. Zum anderen liegen 

erstmals empirische, fallbezogene Daten 

zum Themenkomplex der Kindeswohlge-

fährdung vor, die bundesweit erfasst und 

regelmäßig ausgewertet werden. Die Da-

ten liefern inzwischen wichtige Hinweise 

zur Meldung, dem anschließenden Verfah-

ren (Handhabung von Gefährdungsfällen), 

den vorhandenen und neu eingeleiteten 

Hilfen sowie auch Wissen zur Lebenssitu-

ation der Familien bzw. Informationen zu 

den von der Meldung betroffenen Kindern 

und ihren Gefährdungslagen. Damit sind 

erstmals objektive Daten zu Familien im 

Kinderschutz für Deutschland verfügbar. 

Es bleibt zu bilanzieren, dass die Erhe-

bungen im Rahmen der § 8a-Statistik – 

trotz verschiedener Einschränkungen – 

einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung 

des Forschungsstands im Kinderschutz 

leisten. Bedenkt man, dass die Forschun-

gen zum Kinderschutz in Deutschland in 

vielerlei Hinsicht noch ganz am Anfang 

stehen, können zumindest im Bereich des 

institutionellen Kinderschutzes For-

schungslücken geschlossen werden. 

In Rheinland-Pfalz wurden die Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII bereits 2010 und 2011 
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im Rahmen des Projekts „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ freiwillig 

erhoben. Eine Aufbereitung der Daten 

findet seit 2010 jährlich landesweit (vgl. 

MIFKJF 2012a; 2012b; 2014a; 2014b; 

2015) und jeweils kommunal in Form von 

Profilen für alle sich beteiligenden Ju-

gendämter durch das Institut für Sozialpä-

dagogische Forschung Mainz gGmbH 

statt. Der Fragebogen des ism enthält zu-

sätzliche Fragen rund um Meldung und 

Gefährdungseinschätzung und ermöglicht 

daher für Rheinland-Pfalz Auswertungen 

zu Aspekten, die in der bundesweiten Er-

hebung nicht möglich sind (z. B. zur Be-

deutung eines Migrationshintergrundes, 

zur Mitwirkungsbereitschaft der Personen-

sorgeberechtigten, zur genaueren Be-

schreibung der einer akuten oder latenten 

Gefährdung zugrundeliegenden Anhalts-

punkte, Einkommenssituation der Familien 

und ähnliches).  

Durch die Einführung der „8a-Statistik“ 

ergeben sich insgesamt Chancen für die 

konkrete Evaluation und Weiterentwick-

lung der Arbeit vor Ort in den Kommunen. 

Zentral ist dabei der Dialog: Zur Interpreta-

tion der Befunde können die Daten vor Ort 

in den Jugendämtern besprochen, disku-

tiert und hinsichtlich der jeweils spezifi-

schen Ausgangslage und Situation inner-

halb der Stadt oder des Landkreises aus-

gewertet werden. In diesem Sinne kann 

die Erhebung der Gefährdungsmeldungen 

als „Instrument der Qualitätsentwicklung 

im kommunalen Kinderschutz“ angesehen 

werden. Die berichteten Daten schaffen in 

Rheinland-Pfalz eine Grundlage und sind 

die Voraussetzung, um durch systemati-

sche Kenntnis der fachlichen Praxis im 

Umgang mit Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII Weiterentwicklungs- und 

Qualifizierungsbedarf auf Landesebene 

sowie für einzelne Kommunen aufzuzei-

gen. 

Kinderschutz als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe  

Die Ergebnisse der Erhebung im Jahr 

2016 verdeutlichen, dass jede Meldung 

ein aufwendiges Verfahren nach sich 

zieht, unabhängig davon, wie die ab-

schließende Gefährdungseinschätzung 

durch die Fachkräfte ausfällt: Es muss 

abgeklärt werden, ob und welcher Schutz- 

bzw. Hilfebedarf vorhanden ist und wie 

geeignete Unterstützungsmaßnahmen 

aussehen können. Um diesem Schutzauf-

trag gerecht zu werden, reagieren Ju-

gendämter innerhalb kürzester Zeit im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

und wählen unterschiedliche Wege, um 

einen direkten Kontakt zur Familie und 

zum Kind herzustellen. Hausbesuche oder 

Gespräche im Jugendamt gehören hierbei 

zum Standardverfahren der Fachkräfte.  

Im komplexen Prozess der Gefährdungs-

einschätzung besteht eine enge Zusam-

menarbeit zwischen dem Jugendamt und 

weiteren Akteuren im Kinderschutz wie 

Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens oder weite-

ren sozialen Diensten. Kinderschutz kann 

und darf nicht alleinige Aufgabe der Kin-
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der- und Jugendhilfe sein: Es bedarf eines 

fachlich abgestimmten Zusammenwirkens 

der unterschiedlichen Beteiligten. Das 

Kinderschutzsystem in Deutschland ist 

darum als Kooperations- und Vernet-

zungsstruktur zu beschreiben. Kinder-

schutz als gesamtgesellschaftliche Aufga-

be beschränkt sich nicht auf die Interventi-

on in akuten Krisen und Notlagen, sondern 

ist auf das Vorhandensein familienfreund-

licher Strukturen angewiesen, welche Fa-

milien in unterschiedlichen Lebenslagen 

unterstützen. Dabei wird mit Blick auf die 

kommenden Jahre die große Herausforde-

rung sein, das Zusammenspiel der unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Teilsyste-

me wie Schule, Arbeitsmarkt, Justiz und 

Psychiatrie weiter zu entwickeln und zu 

optimieren, um zu vermeiden, dass Lü-

cken in der sozialen Infrastruktur entste-

hen, die ein systematisches „durch das 

Netz fallen“ von Familien ermöglichen. 

Der öffentliche Kinder- und Jugendhilfe-

träger übernimmt hierbei eine zentrale 

Steuerungsfunktion. Zwar kann die Ent-

stehung von Bedarfslagen durch die Ju-

gendhilfe nicht beeinflusst werden, aller-

dings ist sicherzustellen, dass abgestimm-

te, wirkungsorientierte und den jeweiligen 

Bedarfslagen angepasste Hilfekonzepte 

zum Einsatz kommen können. Hierzu sind 

auskömmliche Personalressourcen im 

Jugendamt unabdingbar, um Gefähr-

dungsmeldungen nach den „Regeln der 

Kunst“ nachgehen zu können und im Ein-

zelfall fachlich und ökonomisch zu steu-

ern. Um Kinder und Jugendliche vor Ge-

fahren für ihr Wohl zu schützen und ihnen 

gute Startchancen in ein selbstbestimmtes 

Leben zu ermöglichen, ist eine abge-

stimmte Kinder- und Jugendhilfe-, Sozial- 

und Bildungspolitik erforderlich, die auch 

den Gesamtzusammenhang von Lebens-

bedingungen, Bewältigungsanforderungen 

und Teilhabechancen im Blick hat. 
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